
Ausschreibung zur überregionalen Landesliga Nord 
 Gewichtheben 2026 

 

Veranstalter: Für die Vorrunden - die Landesverbände NDS/SH/MVP 
 Für das Finale - Gruppe Nord 
 
Ausrichter: Gruppe Nord & Landesverbände NDS/SH/MVP 
 
Staffel  1 / Leitung - LV-NDS     
Niedersachsen / Bremen 
 
Staffel  2 / Leitung - LV-SH     
Schleswig-Holstein 
Vereine aus Hamburg  
 
Staffel  3 / Leitung -  LV-MVP     
Mecklenburg-Vorpommern 
Vereine aus Hamburg (bei mehr als 2 Meldungen aus Hamburg) 
 
Es finden in jeder Staffel 3 Rundenwettkämpfe statt, um die sich jeder Verein innerhalb des 
Landesverbandes der jeweiligen Staffel bewerben kann. Die Vergabe regelt der jeweilige 
Landesverband intern. 
Der Sieger der jeweiligen 3 Rundenwettkämpfe ist der Landesmannschaftsmeister  
innerhalb seiner Staffel und qualifiziert sich für das überregionale Finale. 
 
Das Finale der Landesmeister umfasst 4 Vereine/KG´s und ergibt sich wie folgt: 
 
Jeweils die Landesmeister/Staffelsieger sowie nachfolgend der punktbeste Verein aller 3 
Staffeln  nach Sinclair-Punkten. 
Ausrichter des Endkampfes in 2026 ist der TSV 1860 Stralsund. 
 
Wettkampfstätte: gemäß ausrichtendem Landesverband/Verein 
 
Wettbewerb:  Olympischer Zweikampf nach den Regeln des BVDG. 
 
Startberechtigung: 

  Weiblich/Männlich/Divers Athleten: innen ab Jahrgang 2014 der 
Vereine der Gruppe Nord mit gültigem Startpass & Jahreslizenz des 
BVDG und soweit die Sportler: innen keiner Sperre unterliegen. 

  Eine Mannschaft besteht aus max. 6 Heber: innen, die vor dem 
Wiegen benannt werden müssen. 
Um eine Mannschaft in die Wertung zu bringen, müssen mindestens 2 
Sportler:innen für einen Verein zum Wettkampf antreten. 
Achtung, Heber: innen die für ihren Verein bereits in der laufenden 
Bundesliga-Saison(2025/2026) angetreten sind, sind nicht 
startberechtig. Bei Verstoß gegen diese Regel wird das komplette 
Mannschaftsergebnis für den jeweiligen Wettkampftag gestrichen. 

   
Kampfgemeinschaften: 
 Das Bilden von Kampfgemeinschaften von zwei Vereinen ist möglich. 

Dieses ist mit der Meldung anzugeben. 
 
Wertung: Die Wertung erfolgt nach der Sinclair-Wertung! Die Sinclair- 

Punkte aller weiblichen Starterinnen werden mit dem Faktor 1,3 
multipliziert. 

 



Für das Mannschaftsergebnis werden die 4 besten Starter/innen eines 
Vereins/einer KG gewertet (4 aus 6). 
Achtung: Bei Kampfgemeinschaften muss mindestens ein Heber 
jedes Vereines in die Wertung gehen! 
 

  Die Gesamtsumme der erreichten Sinclair-Punkte entscheidet 
dann über den jeweiligen Tagessieger als auch in Summe über die 
Teilnahme am Finalkampf. 

 
Aufstiegsrecht:  Nach dem derzeitigen Sachstand, hat der Sieger der überregionalen 

Landesliga Nord, kein direktes Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga. 
Sofern ein Verein Aufstiegsambitionen hat, kann er seine Ansprüche 
beim BVDG anmelden und gegebenenfalls in einem Relegationskampf 
geltend machen. 

  Grundvoraussetzung ist eine Teilnahme mit 6 Starter: innen im 
Finale der überregionalen Landesliga Nord.  

 
Meldungen:  Die Vereine melden ihre Teilnahme schriftlich an: 

  Herrn Christian Ditz, Grüner Ring 3, 23923 Selmsdorf / MVP, Tel. 
0152/57686768 (oder: ChDitz@gkmv.de ) mit: 

  Verein, Ansprechpartner, Adresse, Tel./Handy, ggf. Fax ,  
  e-mail, Anschrift der Wettkampfstätte 
 

  Nach Meldeschluss gilt die Meldung als Fix, auch wenn der Verein 
nicht zum Wettkampf antritt.    

 
  Kopie an Herrn Jens-Uwe Bornhöft / jens-uwe.bornhoeft@web.de 
  Kopie an Frau Angelique Lembke / angelique.lembke@gw-ngv.de 

 
Meldeschluss:  29.12.2025 (Poststempel oder e-mail). 
 
Startgeld:  75 € pro gemeldeter Mannschaft aller Staffeln für die komplette Saison, 

jeweils zahlbar per Überweisung an die Gruppe Nord spätestens bis 
zum 31.01.2026 (Konto IBAN DE28 2105 0170 0007 0017 95 bei der 
Fördesparkasse -  Kontoinhaber: Jens-Uwe Bornhöft) 

Die Aufteilung erfolgt dahingehend, dass 25 EUR pro Meldung aller 
Staffeln für Auslagen der Gruppe Nord verwendet werden  
(Pokale/Medaillen/Kari-Kosten) für den Finalkampf. 

Jeweils 50 EUR vom Startgeld pro gemeldeter Mannschaft innerhalb 
der Staffeln werden dann in Summe dem jeweiligen Landesverband 
überwiesen. Der Landesverband kann diesen Betrag dann 
eigenständig für die Aufwendungen der Rundenkämpfe einsetzen. 

Nachmeldungen sind nur im Einvernehmen mit den Staffelleitern und 
unter Zahlung von doppeltem Startgeld möglich.  

 
Zeitplan:  Die Zeitpläne werden vom jeweiligen Staffelleiter erstellt und  
  innerhalb der Staffeln kommuniziert. Für die Rundenwettkämpfe sind 

keine einheitlichen Termine der 3 Staffeln notwendig. 
  Der Final-Termin ist der 04.07.2026 / TSV 1860 Stralsund. 
 
Auszeichnungen: Für die Rundenwettkämpfe bleibt die Wahl der Auszeichnung(en) dem 

Ausrichter/Landesverband vorbehalten.  
(Um Ehrenpreise sollte der Ausrichter jedoch bemüht sein.) 
Sonderauszeichnungen sind mit der Liegenleitung vorab abzustimmen. 
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Der Sieger des Endkampfs erhält aus den Mitteln der Gruppe Nord 
einen Wanderpokal, der für den endgültigen Verbleib in einem Verein 
dreimal verteidigt werden muss. Dabei ist es unerheblich, in welchem 
Rhythmus der Pokal verteidigt wird. 
Außerdem werden ein jährlicher Siegerpokal sowie Pokale für die 
Zweit-/ Dritt- und Viertplatzierten beschafft. 

 
Leitung:  Präsident GKMV, Christian Ditz  
  Vize-Präsidentin Gewichtheben NGV, Angelique Lembke   
  Vors. Gruppe Nord, Jens-Uwe Bornhöft 
 
Kampfgericht:  Das Kampfgericht für die Rundenkämpfe wird durch den jeweils 

ausrichtenden Landesverband gestellt.  
  Für den Endkampf ist ein 3er Kampfgericht mit jeweils einem 

Kampfrichter aus jeder Staffel zu stellen! 
  Die Kosten für dieses Kampfgericht werden von der Gruppe Nord 

getragen. (20 € / + 0,30 € pro km an Fahrtkosten oder alternativ 
Abrechnung der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel) 
Die Einteilung der Kampfrichter erfolgt vor Ort durch den jeweiligen 
Wettkampfleiter. 

 
Sonstiges:  Die Ausrichter der Vorrunden-Kämpfe sollten in ihren Einladungen 

unbedingt den Ausrichtenden Landesverband und Verein benennen, 
um Versicherungstechnisch abgesichert zu sein. Bei Nicht-Antritt zum 
Finalkampf kann eine Gebühr von 300 Euro gegen den jeweiligen 
Verein erhoben werden. 

  Keine Haftung bei Beschädigungen, Sportunfällen und Diebstählen.  
 
 
 
gez. Christian Ditz  gez. Angelique Lembke  gez.Jens-Uwe Bornhöft 
Präsident GKMV  Vize-Präsidentin NGV  Vors. Gruppe Nord 


